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Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) –Bekanntmachung des Ministeriums 
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz über die Ausschreibung  

des Jahresprogramms 2020 vom 17. Mai 2019

Amtliche Bekanntmachungen

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
Projektarten, Fördersätze und Höchstbeträge

Projektart

Zu
w

en
du

ng
s-

em
pf

än
ge

r  2
)

Fördersätze in 
Prozent

Regelsatz (erhöht)  

Höchstbetrag 
(Euro)

Neuordnung mit Baureifmachung K 40 (50) 750.000
Zwischenerwerb mit Zinskosten K 40 (50) 750.000
Unrentierlicher Mehraufwand K 75 750.000
Verbesserung des Wohnumfelds (auf öffentl. gewidmetem Grund) K/P 40 (50) 750.000
Umnutzung Bestandsgebäude zu neuen WE P 30 50.000 1)
Umbau Bestandsgebäude mit neuen WE durch Erweiterung/Aufstockung P 30 20.000 1)
Wohnungsmodernisierung P 30 20.000 1)
Neubau Wohnungen in Baulücken (ortsbildgerecht) P 30 20.000 1)
Neuordnung mit Baureifmachung  P 30 100.000
Umnutzung Bestandsgebäude zu Mietwohnungen U/K 15 200.000 3)
Modernisierung von Mietwohnungen U/K 10 200.000 3)
Neuordnung mit Baureifmachung  U 15 200.000 3)
Neugründung, Übernahme oder Erweiterung eines Unternehmens U/K 20 4) 200.000
Neugründung, Übernahme oder Erweiterung eines Kleinstunternehmens 
oder beihillferelevante Basisdienstleistungen U/K 30 200.000 3)

nicht beihillferelevante Basisdienstleistungen K/P 40 (50) 750.000
Erschließung Gewerbegebiet K 40 (50) 750.000
Reaktivierung einer Brache (ohne Beihilferelevanz) K 40 (50) 750.000
Reaktivierung einer Brache (mit Beihilferelevanz) U 15 4) 200.000
Verlagerung von Unternehmen aus Gemengelage U 15 4) 200.000
Neuansiedlung von Unternehmen U 10 200.000
Erweiterung von Unternehmen U 10 200.000
Umbau einer Gemeinbedarfseinrichtung K/P 40 (50) 500.000
Umnutzung zur Gemeinbedarfseinrichtung K/P 40 (50) 500.000
Neubau einer Gemeinbedarfseinrichtung K/P 40 (50) 500.000
Betreuung, Beratung, Konzepte K 40 (50) 750.000
Bürgerbeteiligungsprozesse, Moderation K 40 (50) 750.000

1) ����������������������������������������;������������������������������������������� 2)
3) Unter Beachtung der Regeln für De-minimis-Beihilfen P = Privatperson, private Organisation
4) Fördersatz nach Art. 17 AGVO für Mittlere Unternehmen: 10 %

Projektarten, Fördersätze und Höchstbeträge bei CO2bindenden Baustoffen in der Tragwerkskonstruktion
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Fördersätze in 
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Regelsatz (erhöht)  

Höchstbetrag 
(Euro)

Umnutzung Bestandsgebäude zu neuen WE P 35 55.000 1)
Umbau Bestandsgebäude mit neuen WE durch Erweiterung/Aufstockung P 35 25.000 1)
Wohnungsmodernisierung P 35 25.000 1)
Neubau Wohnungen in Baulücken (ortsbildgerecht) P 35 25.000 1)
Umnutzung Bestandsgebäude zu Mietwohnungen U/K 20 200.000 3)
Modernisierung von Mietwohnungen U/K 15 200.000 3)
Neuordnung mit Baureifmachung  U 20 200.000 3)
Neugründung, Übernahme oder Erweiterung eines Unternehmens U/K 20 4) 250.000
Neugründung, Übernahme oder Erweiterung eines Kleinstunternehmens 
oder beihillferelevante Basisdienstleistungen U/K 35 200.000 3)

nicht beihillferelevante Basisdienstleistungen K/P 45 (55) 750.000
Reaktivierung einer Brache (ohne Beihilferelevanz) K 45 (55) 750.000
Reaktivierung einer Brache (mit Beihilferelevanz) U 20 4) 250.000
Verlagerung von Unternehmen aus Gemengelage U 20 4) 250.000
Neuansiedlung von Unternehmen U 15 4) 250.000
Erweiterung von Unternehmen U 15 4) 250.000
Umbau einer Gemeinbedarfseinrichtung K/P 45 (55) 750.000
Umnutzung zur Gemeinbedarfseinrichtung K/P 45 (55) 750.000
Neubau einer Gemeinbedarfseinrichtung K/P 45 (55) 750.000

1) ����������������������������������������;������������������������������������������� 2)
3) Unter Beachtung der Regeln für De-minimis-Beihilfen P = Privatperson, private Organisation
4) Fördersatz nach Art. 17 AGVO für Mittlere Unternehmen: 10 %

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Referat 45 Stand 05/2019

Förderschwerpunkt

Übergreifend

Wohnen

Arbeiten

Gemeinschafts-
einrichtungen

Grundversorgung

K = kommunaler Zuwendungsempfänger

K = kommunaler Zuwendungsempfänger

U = Unternehmen

U = Unternehmen
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Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
Projektarten, Fördersätze und Höchstbeträge
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Neuordnung mit Baureifmachung K 40 (50) 750.000
Zwischenerwerb mit Zinskosten K 40 (50) 750.000
Unrentierlicher Mehraufwand K 75 750.000
Verbesserung des Wohnumfelds (auf öffentl. gewidmetem Grund) K/P 40 (50) 750.000
Umnutzung Bestandsgebäude zu neuen WE P 30 50.000 1)
Umbau Bestandsgebäude mit neuen WE durch Erweiterung/Aufstockung P 30 20.000 1)
Wohnungsmodernisierung P 30 20.000 1)
Neubau Wohnungen in Baulücken (ortsbildgerecht) P 30 20.000 1)
Neuordnung mit Baureifmachung  P 30 100.000
Umnutzung Bestandsgebäude zu Mietwohnungen U/K 15 200.000 3)
Modernisierung von Mietwohnungen U/K 10 200.000 3)
Neuordnung mit Baureifmachung  U 15 200.000 3)
Neugründung, Übernahme oder Erweiterung eines Unternehmens U/K 20 4) 200.000
Neugründung, Übernahme oder Erweiterung eines Kleinstunternehmens 
oder beihillferelevante Basisdienstleistungen U/K 30 200.000 3)

nicht beihillferelevante Basisdienstleistungen K/P 40 (50) 750.000
Erschließung Gewerbegebiet K 40 (50) 750.000
Reaktivierung einer Brache (ohne Beihilferelevanz) K 40 (50) 750.000
Reaktivierung einer Brache (mit Beihilferelevanz) U 15 4) 200.000
Verlagerung von Unternehmen aus Gemengelage U 15 4) 200.000
Neuansiedlung von Unternehmen U 10 200.000
Erweiterung von Unternehmen U 10 200.000
Umbau einer Gemeinbedarfseinrichtung K/P 40 (50) 500.000
Umnutzung zur Gemeinbedarfseinrichtung K/P 40 (50) 500.000
Neubau einer Gemeinbedarfseinrichtung K/P 40 (50) 500.000
Betreuung, Beratung, Konzepte K 40 (50) 750.000
Bürgerbeteiligungsprozesse, Moderation K 40 (50) 750.000

1) ����������������������������������������;������������������������������������������� 2)
3) Unter Beachtung der Regeln für De-minimis-Beihilfen P = Privatperson, private Organisation
4) Fördersatz nach Art. 17 AGVO für Mittlere Unternehmen: 10 %

Projektarten, Fördersätze und Höchstbeträge bei CO2bindenden Baustoffen in der Tragwerkskonstruktion
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Umnutzung Bestandsgebäude zu neuen WE P 35 55.000 1)
Umbau Bestandsgebäude mit neuen WE durch Erweiterung/Aufstockung P 35 25.000 1)
Wohnungsmodernisierung P 35 25.000 1)
Neubau Wohnungen in Baulücken (ortsbildgerecht) P 35 25.000 1)
Umnutzung Bestandsgebäude zu Mietwohnungen U/K 20 200.000 3)
Modernisierung von Mietwohnungen U/K 15 200.000 3)
Neuordnung mit Baureifmachung  U 20 200.000 3)
Neugründung, Übernahme oder Erweiterung eines Unternehmens U/K 20 4) 250.000
Neugründung, Übernahme oder Erweiterung eines Kleinstunternehmens 
oder beihillferelevante Basisdienstleistungen U/K 35 200.000 3)

nicht beihillferelevante Basisdienstleistungen K/P 45 (55) 750.000
Reaktivierung einer Brache (ohne Beihilferelevanz) K 45 (55) 750.000
Reaktivierung einer Brache (mit Beihilferelevanz) U 20 4) 250.000
Verlagerung von Unternehmen aus Gemengelage U 20 4) 250.000
Neuansiedlung von Unternehmen U 15 4) 250.000
Erweiterung von Unternehmen U 15 4) 250.000
Umbau einer Gemeinbedarfseinrichtung K/P 45 (55) 750.000
Umnutzung zur Gemeinbedarfseinrichtung K/P 45 (55) 750.000
Neubau einer Gemeinbedarfseinrichtung K/P 45 (55) 750.000

1) ����������������������������������������;������������������������������������������� 2)
3) Unter Beachtung der Regeln für De-minimis-Beihilfen P = Privatperson, private Organisation
4) Fördersatz nach Art. 17 AGVO für Mittlere Unternehmen: 10 %

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Referat 45 Stand 05/2019
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Text siehe Seite 5
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Freibadweg 2 Leiter Freibad Steffen Busch 1277

Polizeiposten Tiefenbronn 4248

06 (EG) Sprechzeiten Forstdienststelle Revierleiter  
Martin Fischer

0723170045 Martin.Fischer@enzkreis.de

außerhalb der Schulferien  
donnerstags von 17.00 – 18.00 Uhr

Bereitschaftsdienst Bauhof außerhalb der üblichen Dienstzeiten  
Störungen Wasserversorgungen außerhalb der üblichen Dienstzeiten  0176 84159269

Ihre Ansprechpartner:

Rufnummern der Gemeindeverwaltung

Zimmer Bereich Name Durchwahl E-Mail

07 (0G) Bürgermeister Oliver Korz 9510-10 korz@neuhausen-enzkreis.de

08 (OG) Vorzimmer/Sekretariat/  
Mitteilungsblatt

Bianca Fröschle
Hannelore Lorenz

9510-11 sekretariat@neuhausen-enzkreis.de

05 (EG) Leiter Hauptamt/Bauamt Joachim Lutz 9510-20 lutz@neuhausen-enzkreis.de

06 (EG) Nora Voll 9510-21 voll@neuhausen-enzkreis.de

01 (EG) Melde-/Gewerbe-/Passamt/ 
Fundbüro

Beate Ostenrieder 9510-13 meldeamt@neuhausen-enzkreis.de

02 (EG) Standesamt/Versicherungsamt/
Friedhofswesen

Andrea Volkert
Dorothea Scherzinger

9510-23
9510-26

standesamt@neuhausen-enzkreis.de
scherzinger@neuhausen-enzkreis.de

04 (EG) Ordnungsamt/Verkehrswesen/
Gebäudeunterhaltung

Stephan Banschbach 9510-24 banschbach@neuhausen-enzkreis.de

03 (EG) Grundbucheinsichtstelle/  
Bauanträge

Beate Philipp 9510-25 philipp@neuhausen-enzkreis.de

16 (DG) Leiter Kämmerei Ralf Hildinger 9510-34 hildinger@neuhausen-enzkreis.de

12 (OG) Katja Bayerbach 9510-30 bayerbach@neuhausen-enzkreis.de

11 (OG) Grundsteuer Jürgen Hermann 9510-31 mail@neuhausen-enzkreis.de

09 (OG) Gemeindekasse/Gebühren Kathrin Wendt 9510-32 wendt@neuhausen-enzkreis.de

10 (OG) Personalamt/Hundesteuer/
Wasser/Abwasser

Katja Röhl 9510-33 roehl@neuhausen-enzkreis.de

Furtstr. 11 Leiter Bauhof Patrick Raisch 01727183316 bauhof@neuhausen-enzkreis.de

Wassermeister N. N.

Zentrale: 07234/9510-0 Sprechzeiten:  
Fax: 07234/9510-50 Montag - Freitag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Internet www.neuhausen-enzkreis.de Donnerstagnachmittag 14.00 Uhr – 18.30 Uhr
E-Mail:

Adresse:

mail@neuhausen-enzkreis.de

Pforzheimer Str. 20,  
75242 Neuhausen

Abendsprechstunden des Bürgermeisters: findet am Donnerstag, den 
11.07.2019 von 18.00 – 19.00 Uhr in STEINEGG, im Feuerwehrgebäude, 
beim ehem. Rathaus, Schauinslandstr. 9, statt. Heute, am Donnerstag, den 
04.07.2019 findet die Sprechstunde in Schellbronn statt. 

Wichtige Telefonnummern IM NOTFALL
Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarztwagen 112

Polizei 110

Polizeiposten Tiefenbronn 07234 4248

Notfallpraxis im Siloah St. Trudpert Klinikum und Helios Klinikum 116 117

Krankentransport sitzend/liegend 19222 mit dem Handy 07231

Störungsstelle Strom – Stadtwerke Pforzheim 0800 797 39-3837

Störungsstelle Gas - Stadtwerke Pforzheim 0800 797 39-3837

Störungsstelle Wasser - Netze BW 07051 790345274
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Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg hat das Jahresprogramm 2020 zum 
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum ausgeschrieben. 
Grundlage hierfür ist die Verwaltungsvorschrift zum ELR vom 
9. Juli 2014, ergänzt am 19. April 2016.
Die Förderschwerpunkte im ELR liegen insbesondere in den 
Bereichen Wohnen, Grundversorgung, Arbeiten und Gemein-
schaftseinrichtungen. Weitere Informationen (u. a. Program-
mausschreibung, Verwaltungsvorschrift, Anträge) können im 
Internet unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/
Land/ELR/Seiten/ELR-Antragstellung.aspx
abgerufen werden.
Ebenso sind auf der Homepage www.mlr.baden-wuerttemberg 
und www.l-bank.de weitere Hinweise zum ELR zu finden.
Auf die besonderen Antragsfristen in der Ausschreibung für das 
Jahresprogramm 2020 wird hiermit hingewiesen. Die vollständigen 
Anträge sind über die Gemeindeverwaltung Neuhausen, Pforz-
heimer Straße 20, 75242 Neuhausen, bis spätestens Donnerstag, 
den 15. August 2019 in 5-facher Ausfertigung einzureichen.
Nachfolgend ist eine Auflistung der Projektarten, Fördersätze 
und Höchstbeträge abgedruckt (Quelle: Ministerium für Ländli-
chen Raum und Verbraucherschutz, Referat 45, Stand 05/2019).
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefon-Nr. 
07234 / 95 10 10 zur Verfügung.
Ihre Gemeindeverwaltung

Abbrennen eines Feuerwerks
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass am 13.07.2019 im 
Ortsteil Neuhausen ein Feuerwerk abgebrannt wird.

Baumpflegearbeiten  
Alter Friedhof Burg Steinegg
Im Bereich des Alten Friedhofs an der Burg Steinegg werden 
in den kommenden Wochen diverse unaufschiebbare Baum-
pflegemaßnahmen an den dort stehenden Linden durch-
geführt. Um die Verkehrssicherheit für die nächsten Jahre 
sicherzustellen, muss der Kronenbereich der Baumveteranen 
deutlich eingekürzt werden.
Eine Linde kann nicht mehr erhalten werden und wird zeit-
nah gefällt.
Für die Zeit der Baumpflegearbeiten wird der Friedhofsbe-
reich gesperrt.
Ihre Gemeindeverwaltung

Das Landratsamt Calw informiert: 
Sanierungsarbeiten an der Nagoldbrücke in Unterreichen-
bach dauern an
Derzeit saniert der Landkreis Calw die Nagoldbrücke im 
Zuge der K 4321, welche eine wichtige Verbindung von 
Unterreichenbach in Richtung Neuhausen ist. Da sich die 
Sanierung der Stahlkonstruktion aufwendiger gestaltete als 
erwartet, muss die zur Durchführung der Arbeiten ursprüng-
lich bis 24. Juni 2019 angesetzte Vollsperrung – trotz Zwei-
schichtbetrieb – voraussichtlich bis 15. Juli 2019 verlängert 
werden. 
Während der Vollsperrung führt die Umleitung des Verkehrs 
über die B 463, Bad Liebenzell, auf die L 343 nach Un-
terhaugstett, weiter auf die L 573 in Richtung Neuhausen 
und auf die L 574 nach Schellbronn und umgekehrt. Die im 
Anschluss noch erforderlichen Abbauarbeiten des Gerüstes 
werden den Verkehr nur geringfügig beeinträchtigen.

Vorankündigung Vereinsvorständesitzung
Die nächste Vereinsvorständesitzung findet am Montag, 
den 07. Oktober 2019, um 20.00 Uhr im Sportheim des  
1. FC Schellbronn statt.
Wir bitten die Vereinsvorstände, sich diesen Termin vor-
zumerken.

Notdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Ärztliche Notfallpraxen
Notfallpraxis am Siloah St. Trudpert Klinikum
Wilferdinger Straße 67 a, 75179 Pforzheim, Tel. 116 117
Mo/Di/Do 19.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Mi 14.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Fr 16.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Sa/So, Feiertag 08.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Notfallpraxis am Helios Klinikum Pforzheim
Kanzlerstr. 2-6, 75175 Pforzheim, Tel. 116 117
Mo/Di/Do 19.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Mi 14.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Fr 19.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Sa/So, Feiertag 08.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Kinderärztliche Notfallpraxis Helios Klinikum Pforzheim
Kanzlerstr. 2-6, 75175 Pforzheim, Tel. 07231/969 2969
(Telefonische Terminabsprache sinnvoll)
Mi 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Fr 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sa/So, Feiertag 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Weitere ausführliche Informationen finden Sie im Internet 
unter: www.notfallpraxis-pforzheim.de
Notruf der Integrierten Leitstelle des DRK Pforzheim und 
den Enzkreis e.V. (Berufsfeuerwehr und DRK Pforzheim-
Enzkreis e.V.) lautet 112 (Euronotruf)
Bei Krankentransporten sitzend/liegend lautet die Ser-
vicenummer 19 222 mit dem Handy: Vorwahl 07231.

Zahnärztlicher Notfalldienst der Zahnärztekammer
Die für die Wochenenden und Feiertage für den Not-
dienst eingeteilten Zahnärzte sind bei der Zahnärztekam-
mer unter der Rufnummer 0621 - 38 000 818 zu erfragen.

Wochenenddienst der Apotheken
Samstag, den 06. Juli 2019 
Paracelsus-Apotheke am Sedanplatz, 
Dillsteiner Str. 10a, Pforzheim, Tel. 07231/ 27 845
Sonntag, den 07. Juli 2019 
Falken-Apotheke, Pforzheimer Str. 18, 
Pforzheim-Büchenbronn, Tel. 07231/78 408 73
Schlössle-Apotheke, (in der Schlössle Galerie),
Westliche 80, Pforzheim, Tel. 07231/ 4 24 64 20

Impressum:
Mitteilungsblatt der Gemeinde Neuhausen
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Gemeindeverwaltung Neuhausen
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baum, Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt.
Anzeigenannahme: wds@nussbaum-medien.de.
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Einzelversand nur gegen Bezahlung der vierteljährlich zu entrich-
tenden Abonnementgebühr.
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Diese Ausgabe erscheint auch online
Das eBlättle ist nur mit einem gesonderten Zugang zu lesen.



Seite 6 / Nummer 27 Donnerstag, 4. Juli 2019Mitteilungsblatt Neuhausen

Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen hat in seiner Sitzung am 25.06.2019 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 
2017 wie folgt festgestellt:

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt
 1. Soll-Einnahmen 14.276.582,20 4.243.656,44 18.520.238,64
 2. zu: neue Haushaltseinnahmereste 0,00 180.000,00 180.000,00
 3. Zwischensumme 14.276.582,20 4.423.656,44 18.700.238,64
 4. ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr 0,00 342.750,00 342.750,00
 5. bereinigte Soll-Einnahmen 14.276.582,20 4.080.906,44 18.357.488,64
    
 6. Soll-Ausgaben 14.172.124,20 2.310.356,44 16.482.480,64
 7. zu: neue Haushaltsausgabereste 464.100,00 4.950.550,00 5.414.650,00
 8. Zwischensumme 14.636.224,20 7.260.906,44 21.897.130,64
 9. ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr 359.642,00 3.180.000,00 3.539.642,00
10. bereinigte Soll-Ausgaben 14.276.582,20 4.080.906,44 18.357.488,64
11. Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag) 0,00 0,00 0,00

Die Jahresrechnung 2017 liegt in der Zeit von Freitag, den 05.07.2019 bis einschließlich Montag, den 15.07.2019 während 
der üblichen Öffnungszeiten im Foyer des Rathauses Neuhausen zur Einsicht aus.
Der Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung kann auch im Internet auf der Homepage der Gemeinde 
(www.neuhausen-enzkreis.de) abgerufen werden.

Neuhausen, den 26.06.2019
gez. Korz, Bürgermeister

Veranstaltungskalender III. Quartal 2019
Juli 2019
Sa. 06.07. Hüttenfest Motorradfreunde Schellbronn Vereinsheim Rennscheuer
So. 07.07. Deutscher Imkertag Imkerverein Würmgau e.V. 1882 Rund um die Scheune im Pfarrgarten 

Neuhausen
Sa. 20.07. Sommerfest HAU-HU Rathausparkplatz
Do. 25.07. Gürtelprüfung statt Training Taekwondo So-San e.V. 

Schellbronn
Schwarzwaldhalle

Fr. 26.07. - So. 28.07. Sportfest FC Alemania Hamberg mit „Hamberg leuchtet“ Sportgelände des FC Hamberg
Sa. 27.07. - So. 28.07. Sommerfest Ev. KG Mühlhausen Wasserschloss Mühlhausen
So. 28.07. Hocketse OGV Steinegg Festplatz des 1. FC Steinegg
Do. 30.07. - Sa.10.08. Bietpokal Sportplatz Neuhausen

August 2019
Do. 30.07 .- Sa. 10.08. Bietpokal Sportplatz Neuhausen
Fr. 23. – So. 25.08. Sportfest 1. FC Steinegg Sportplatz Steinegg

September 2019
Sa. 01.09. Sommerfest Förderverein Theaterschachtel Theaterschachtel Neuhausen
Sa. 07.09. Sommerfest Schwarzwaldverein Schwarzwaldhalle
So. 08.09. Sommerfest Schwarzwaldverein Schwarzwaldhalle
Sa. 21.09. Azubi-Messe GSL-Verein Monbachhalle
Sa. 28.09. Herbsthocketse MV Neuhausen Musikerheim

2019

Liebe Kinder,
die Sommerferien rücken näher... nächste Woche werden wir unser Kinderferienprogramm im Mitteilungsblatt und auf 
unserer Homepage veröffentlichen. Wir haben wieder mit Unterstützung zahlreicher Vereine und Veranstalter ein tolles 
Programm für euch vorbereitet und freuen uns auf viele gut gelaunte Kinder! 
Eure Gemeindeverwaltung
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Standesamtliche Mitteilungen

Eheschließung

am 27.06.2019 Julian und Stephanie Dostal, 
geb. Broschinski OT Schellbronn

Deutsche Rentenversicherung
Baden-Württemberg

Berufsstarter erhalten Sozialversicherungsausweis
(DRV BW) Viele Jugendliche starten in den nächsten Wochen 
in ihr Berufsleben. Mit der Aufnahme ihrer ersten Beschäfti-
gung erhalten die Berufsanfänger ein Anschreiben mit ihrem 
Sozialversicherungsausweis. Unter anderem steht in diesem 
wichtigen Dokument die Versicherungsnummer und welcher 
Rentenversicherungsträger für den Empfänger ein Leben 
lang zuständig bleibt.
Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg weist 
darauf hin, dass in der Versicherungsnummer das korrekte 
Geburtsdatum des Empfängers enthalten sein muss und 
deswegen diese Angabe im Ausweis genau überprüft wer-
den sollte. Denn nur so ist gewährleitet, dass alle Beiträge 
für die spätere Rente auch von Anfang an richtig verbucht 
werden. Sollten Daten nicht korrekt sein, ist umgehend eine 
Berichtigung mit einem entsprechenden Nachweis, zum Bei-
spiel der Geburtsurkunde, zu beantragen.
Seit Januar 2017 werden die persönlichen Daten auch als QR-
Code auf den Ausweis gedruckt. Alte Sozialversicherungsaus-
weise behalten ihre Gültigkeit. Der Sozialversicherungsausweis 
ist ebenso sorgfältig zu behandeln wie der Personalausweis. 
Bei jedem Beschäftigungsbeginn oder wenn eine Sozialleis-
tung (zum Beispiel Arbeitslosengeld) beantragt wird, benötigt 
man diesen Ausweis zum Nachweis der vergebenen Versi-
cherungsnummer. Geht der Ausweis verloren, wird beschädigt 
oder ändern sich die personenbezogenen Daten, kann der 
Beschäftigte kostenlos einen neuen Ausweis anfordern. Am 
einfachsten geht dies entweder über die Krankenkasse oder 
über die Online-Dienste der Deutschen Rentenversicherung 
unterhttps://www.eservice-drv.de/SelfServiceWeb.
Auskünfte zu den Themen Prävention, Rehabilitation, Alters-
vorsorge und Rente gibt es bei der Deutschen Rentenver-
sicherung Baden-Württemberg in den Regionalzentren und 
Außenstellen im ganzen Land, über das kostenlose Service-
telefon unter 0800 100048024, bei den ehrenamtlich tätigen 
Versichertenberaterinnen und -beratern sowie im Internet un-
ter www.deutsche-rentenversicherung-bw.de.

Enzkreis
Öffentliche Bekanntmachung
des Landratsamtes Enzkreis

Weitere Presseinfos und Veranstaltungen des Landratsam-
tes Enzkreis finden Sie unter
www.enzkreis.de/Kreis-Verwaltung/Aktuelles

LEADER Heckengäu

Mitgliederversammlung und mehr
LEADER Heckengäu am 16. Juli 2019, 17 Uhr  
in Weissach-Flacht
Am Dienstag, 16. Juli 2019, findet um 17 Uhr die Mitglieder-
versammlung von LEADER Heckengäu statt. Veranstaltungs-
ort in diesem Jahr ist das Otto-Mörike-Stift in Weissach-
Flacht, Sandweg 10. Im dortigen „Café Otto“ findet die 
Versammlung statt. Im Anschluss präsentieren im gegen-

überliegenden Heimatmuseum Flacht verschiedene LEADER 
Projektträger ihre Projekte.
Jeder, der sich für LEADER Heckengäu interessiert, ob Mit-
glied oder nicht, ist herzlich zur Mitgliederversammlung ein-
geladen. „Das ist eine gute Gelegenheit, LEADER kennen-
zulernen“, so LEADER Heckengäu Geschäftsführerin Barbara 
Smith. „Wer sich für das Projekt interessiert, kann so am 
besten erfahren, wie LEADER funktioniert und ob für die 
eigene Idee vielleicht eine Förderung möglich sein könnte.“
Zunächst gilt es, die bei einem Verein üblichen Punkte der 
Mitgliederversammlung abzuarbeiten. Neben der Vorstellung 
des Jahresberichts 2018 stehen Kassenbericht und Entlastung 
des Vorstands auf der Tagesordnung. Anschließend kann man 
im Rahmen der Vorstellung früherer Projekte einen Einblick 
bekommen, was LEADER ist und wie man an die Förderung 
kommt. Für eine bessere Planung bittet die LEADER Ge-
schäftsstelle um Anmeldung bis 9. Juli 2019, Tel. unter 07031 
663-1172 oder per Mail an info@leader-heckengaeu.de. 
Voraussetzung für ein LEADER-Projekt ist, dass es innerhalb 
der Gebietskulisse liegt. Deshalb nachfolgend nochmals die 
LEADER Heckengäu-Gemeinden: Landkreis Böblingen (Weis-
sach, Deckenpfronn, Jettingen, Mötzingen und Bondorf), 
Landkreis Calw, (Bad Liebenzell, Simmozheim, Althengstett, 
Ostelsheim, Gechingen, Wildberg, Nagold, Egenhausen und 
Haiterbach), Enzkreis, (Wiernsheim, Mönsheim, Wimsheim, 
Friolzheim, Tiefenbronn und Neuhausen) sowie Landkreis 
Ludwigsburg (Eberdingen). www.leader-heckengaeu.de

LEADER Regionalbudget – einfache Fördermittel für  
Klein- und Kleinstprojekte Jährliche Budgets zur eigen-
ständigen Bewirtschaftung durch die LEADER Regionen
Im Dezember 2018 wurde seitens der Bundesregierung der 
Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung beschlossen. Er 
sieht vor, dass die LEADER Regionen jährlich ein Budget be-
kommen, das sie eigenständig bewirtschaften. Insbesondere 
geht der Blick hierbei auf Kleinprojekte mit Gesamtkosten 
bis max. 20.000 Euro, die bisher bei LEADER nur eine ge-
ringe Chance auf Förderung hatten. Die Gelder sind nicht 
mit weiteren Fördermitteln kombinierbar und die Projektum-
setzung muss innerhalb der LEADER-Gebietskulisse erfolgen.
Im Zeitraum 2019 bis 2021 stehen der LEADER Region 
Heckengäu hierfür jährlich 200.000 Euro zur Verfügung. Die 
Mittel werden der jeweiligen Region unmittelbar zugewiesen 
und können entsprechend direkt abgerufen werden. „Damit 
ist ein deutlich einfacheres und unbürokratischeres Verfahren 
möglich“, erklärt Barbara Smith, Geschäftsführerin von LEA-
DER Heckengäu. Bewerben kann sich grundsätzlich jeder, 
die Projektumsetzung muss im jeweiligen LEADER-Gebiet 
erfolgen. „Toll ist auch, dass der Fördersatz für jedes Pro-
jekt bei 80% liegt“, wirbt Smith. Die Projektkosten dürfen 
zwischen 500 und 20.000 Euro liegen.
Das neue Regionalbudget hat folgende Förderschwerpunkte 
im Blick: Dorfentwicklung und dem ländlichen Charakter an-
gepasste Infrastrukturmaßnahmen, z.B. Wohnmobilstellplätze 
oder E-Tankstellen. Aber auch Kleinstunternehmen könnten an 
ein Projekt wie z.B. einen Regiomat denken, oder lokale Ein-
richtungen wie z.B. die Ausstattung eines Jugendraums oder 
die Errichtung einer Halfpipe könnten durch diese neue För-
dermöglichkeit erleichtert werden. www.leader-heckengaeu.de
LEADER ist ein Förderprojekt der Europäischen Union zur 
Stärkung der ländlichen Räume. Die Abkürzung (Liaison ent-
re actions de développement de l'économie rurale) steht für 
„Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen 
Wirtschaft" und ist ein Förderinstrument der Europäischen 
Union zur Stärkung und der ländlichen Räume. Ein LEA-
DER Projekt muss im Aktionsgebiet von LEADER Heckengäu 
liegen, mindestens einem der Handlungsfelder zuzuordnen 
sein, auf einem realistischen Zeitplan beruhen und nach der 
Förderung weiter tragfähig sein. 
Die Gebietskulisse: Im Landkreis Böblingen Weissach, De-
ckenpfronn, Jettingen, Mötzingen und Bondorf, im Landkreis 
Calw Bad Liebenzell, Simmozheim, Althengstett, Ostelsheim, 
Gechingen, Wildberg, Nagold, Egenhausen und Haiterbach. 
Im Enzkreis Wiernsheim, Mönsheim, Wimsheim, Friolzheim, 
Tiefenbronn und Neuhausen und im Landkreis Ludwigsburg 
die Gemeinde Eberdingen.
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Regierungspräsidium Karlsruhe

Vogelkundliche Exkursion in das Naturschutzgebiet  
„Hörnle und Geißberg“
Termin: Sonntag, 7. Juli 2019
Zeit: 7 bis etwa 10 Uhr
Treffpunkt:  Wanderparkplatz an der Steigstraße  

im Teilgebiet „Hörnle“ (Simmozheim)

Das Regierungspräsidium Karlsruhe lädt zu einem gemein-
samen Spaziergang in das Naturschutzgebiet „Hörnle und 
Geißberg“ bei Simmozheim, Landkreis Calw, ein. Der Orni-
thologe Johannes Baust, Werkvertragsnehmer des Regie-
rungspräsidiums Karlsruhe, wird das Naturschutzgebiet und 
seine besondere Vogelwelt in den verschiedenen Lebensräu-
men vorstellen und erläutern.
Erforderlich sind festes Schuhwerk und falls vorhanden, Be-
stimmungsbuch und Fernglas.

Schulen

Verbandsschule im Biet
Gemeinschaftsschule

Telefon: 07234 / 980100 Telefax: 07234 / 980102
Website: www.vib-neuhausen.de
E-Mail: info@vib-neuhausen.de

Bürozeiten der Schule
Montag - Freitag 07.30 Uhr – 12.00 Uhr

ViB bei Jugend trainiert
Es war wieder so weit. Am 6.6. und 7.6.2019 waren die 
SchülerInnen der ViB bei Jugend trainiert für Olympia 
"Leichtathletik". Am Donnerstag ging es um 8 Uhr los Rich-
tung Mühlacker. Bei kühlen Temperaturen mussten wir uns 
schon kräftig aufwärmen, um gute Leistungen zu erbringen. 
Beim Springen, Laufen und Werfen war unsere Mannschaft 
nicht zu bremsen. Selbst ein verlorener Turnschuh war kein 
Problem. Dann rennt man halt auf Socken durchs Ziel. Mit 
einem super zweiten Platz und einem Pokal konnten wir das 
Turnier beschließen.

Gleich am nächsten Tag waren die GMS-SchülerInnen an 
der Reihe. Auch hier wurde alles an Leistung gegeben, was 
möglich war. Mit viel Spaß und jeder Menge Motivation er-
reichten wir einen dritten Platz.
Ein herzliches Dankeschön geht an die Eltern und Großel-
tern, die den Mannschaftstransport nach Mühlacker über-
nommen und uns auch während der Wettkämpfe engagiert 
unterstützt haben.
Ellen Schöneck

Aus den Ortsteilen

ORTSTEIL HAMBERG

Kindergarten Hamberg
Wiesenstraße 12, 75242 Neuhausen-Schellbronn, 
Leitung Claudia Huck 
Tel. 07234/9467264, E-Mail: kindergarten-hamberg@web.de
________________________________________________________

Tatü-tata, die Feuerwehr war da….
Am 24.6. fuhr die Feuerwehr mit ihrem großen Feuerwehrauto 
am Pfarrhaus in Schellbronn vor. Herr Volkert von der Feu-
erwehr Neuhausen und Herr Buchinger von der Feuerwehr 
Schellbronn stiegen aus und brachten eine Feuerwehrausrüs-
tung, um sie den Kindergartenkindern zu zeigen. Interessiert 
verfolgten Groß und Klein wofür die Feuerwehr jedes Einzelteil 
braucht. Als Herr Volkert die Ausrüstung, also Jacke, Helm, 
Sauerstoffgerät u.s.w. anzog, konnte man ihn gar nicht mehr 
erkennen. Dann war aber endlich Zeit das Fahrzeug genau-
er unter die Lupe zu nehmen. Was für ein Spaß, als gleich 
drei verschieden große Schläuche ausgerollt wurden. Natürlich 
wurde auch gespritzt, sogar der Garten wurde nass. Auch 
das Gebäude der Feuerwehr in Schellbronn wurde bestaunt. 
Der letzte Höhepunkt an diesem aufregenden Tag war eine 
Fahrt mit dem Feuerwehrauto durch Schellbronn.
Vielen Dank sagen die Erzieherinnen und natürlich auch die 
Kinder vom Kindergarten Hamberg.

……und die Polizei auch

Am 26.6. kam auch die Polizei zu uns in den Kindergarten. 
Herr Geisel und Frau Kurz vom Polizeiposten in Tiefenbronn 
fuhren mit ihrem Polizeiauto vor. Wir staunten was ein Po-
lizist so alles braucht, welche Aufgaben er erledigen muss 
und besprachen wie man bei der Polizei anrufen kann. Jeder 
durfte mal die Polizeimütze aufsetzen und die Handschellen 
ausprobieren. Auch hier war das Auto der Höhepunkt. Der 
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Kofferraum war voll mit Sachen, die für die Polizei hilfreich 
sind, wenn sie unterwegs ist. Wir fanden Absperrband, Py-
lone, eine Polizeikelle und Koffer mit geheimem Inhalt, z.B. 
zur Spurensicherung. Für die Kinder gab es Luftballons und 
Malbücher und für die Polizisten ein großes Dankeschön 
von dem Team und den Kindern vom Kindergarten Hamberg

Abschlussausflug der Riesen

Am 27.06.2019 war es endlich so weit: die baldigen Schul-
kinder starteten ihren letzten großen Ausflug. Bei wunder-
schönem Wetter ging es gleich morgens los mit einer kurzen 
Busfahrt nach Hohenwart. Dort wanderten wir durch den 
Wald in Richtung „Hohe Warte“. Mit leichtem Wind klet-
terten wir ganz einfach die vielen Stufen hinauf, um oben 
die wunderschöne Aussicht zu genießen und gleichzeitig zu 
picknicken. Für alle ein tolles Erlebnis!
Gestärkt ging es auch schon wieder weiter auf unserem Weg. 
Nach der Beobachtung eines Eichhörnchens, das uns beein-
druckend zeigte wie es von Baum zu Baum springen kann, 
liefen wir zum Waldspielplatz in Schellbronn. Hier konnten 
sich die Riesen austoben, miteinander spielen und lachen.
Wieder im Kindergarten im alten Pfarrhaus in Schellbronn 
angekommen, gab es viel zu erzählen. Und alle mussten 
sich doch ein wenig ausruhen, um abends wieder fit im 
Kindergarten anzukommen. Hier gab es gemeinsam mit den 
Eltern und Geschwistern der Riesen tolle Wasserspiele und 
ein gemeinsames Abschlussessen von diesem tollen Tag.

Allen hat es RIESEN-Spaß gemacht -
den Erzieherinnen und den Kindern vom Kindergarten Hamberg

ORTSTEIL NEUHAUSEN

Kindergarten Neuhausen
Pforzheimer Str. 37, 75242 Neuhausen, Leitung Michael Gussmann
Tel. 07234/4354, E-Mail kindergarten-neuhausen@web.de
________________________________________________________

Ein neuer Barfußpark entsteht
Nachdem wir im letzten Jahr mit Hilfe einzelner Eltern in 
unserem Garten einen Barfußpark vorbereitet haben, konnten 
wir diesen im Frühjahr gemeinsam mit den Kindern befüllen. 
Klein und Groß hatten sich Gedanken gemacht, womit wir 
die Autoreifen bestücken wollen. Splitt und Rindenmulch 
waren unsere ersten Ideen. Für den nächsten Reifen sam-
melten alle zusammen kleine Stöckchen. Den vierten Reifen 
befüllten wir mit Tannenzapfen und den Fünften bepflanzten 
wir mit einer kuschelig weichen Pflanze aus der Gattung der 
„Fetten Henne“.
Dann wurde es schwierig! Bis wir in der Nachbarschaft 
leere vertrocknete Sonnenblumenköpfe entdeckten, welche 
wir sammelten und in den Reifen Nummer sechs gaben. Da 
diese jedoch so „pieksich“ waren, war klar in den letzten 
Reifen muss eine Schüssel mit kaltem Wasser um unsere 
geplagten Füße wieder zu beruhigen.
Am Ende waren wir ganz stolz auf unser Werk und nutzen 
nun jede Gelegenheit, wenn wir im Garten sind, die Natur 
mit bloßen Füßen zu erfühlen.

Und im nächsten Jahr haben wir bestimmt wieder neue 
Ideen, womit wir unseren selbst gemachten Barfußpark be-
stücken können.
Alle Kleinen und Großen vom Kindergarten Neuhausen be-
danken sich an dieser Stelle nochmals bei den helfenden 
Eltern. 

ORTSTEIL SCHELLBRONN

Geburtstage
80. Geburtstag
Am 25. Juni feierte Herr Hans Jürgen Spang seinen 80. 
Geburtstag.

Herr Bürgermeister Oliver Korz besuchte Herrn Spang und 
überbrachte ihm die Glückwünsche der Gemeinde Neuhau-
sen.
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Herr Spang, Vorsitzender des internationalen Honda RC 30 
Club, ist seit seiner Jugend leidenschaftlicher Motorradfahrer 
und freut sich sehr darüber, dass seine Fitness ihm dies 
auch noch heute so ermöglicht. Wir wünschen dem Alters-
jubilar allzeit gute Fahrt!

80. Geburtstag
Am 26. Juni durfte Frau Doris Bermannschlager ihren 
80. Geburtstag feiern.
Herr Bürgermeister Oliver Korz besuchte Frau Bermannschla-
ger und gratulierte ihr im Namen der Gemeinde Neuhausen.

Soziale Einrichtungen

Krankenpflegeverein e.V.
Unser Leistungsangbeot
> Beratung rund um die Pflegebedürftigkeit
> Hilfsmittelverleih (z. B. Rollstuhl, Badelifter, Pflegebett ect.)
> Vermittlung weiterführender Dienstleistungen
> Besuchsdienste
> Fahr- und Begleitdienste für Notfälle
> Mitfinanzierung der Beratungsstelle "Hilfen im Alter"
> Kooperation mit dem ambulanten Hospizdienst
>  Preisnachlass auf Leistungen der Nachbarschaftshilfe, den 

Ambul. Pflegedienstes St. Josef
> Bevorzugte Aufnahme ins Landhaus für Senioren
Auskunft und Organsisation:
Frau Kerstin Köppen
Hauptstr. 4, 75242 Neuhausen-Hamberg
Tel.: 07234-946752

Senioren St. Josef
Landhaus für  

Weitere Informationen erhalten Sie:
St. Josef, Landhaus für Senioren
Cornelia Schrader
Liebenzeller Str. 28, 75242 Neuhausen
Fon: 07234 9451-0, Fax: 07234 9451-110
E-Mail: cornelia.schrader@pflegeheim-steinegg.de
www.pflegeheim-steinegg.de

Ambulante Hospizgruppe Biet
In Kooperation mit dem Krankenpflegeverein Tiefenbronn, 
dem ambulanten Pflegedienst St. Josef und dem Caritas-
verband Pforzheim betreuen wir Menschen am Lebensen-

de und Schwerstkranke in ihrer häuslichen Umgebung. Die 
geschulten Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich und ersetzen 
kein Pflegepersonal und hauswirtschaftliche Hilfen. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen gerne in der 
schweren Zeit des Lebens bei.
Kontakt:
Krankenpflegeverein Tiefenbronn e.V.
Lehninger Str. 2, 75233 Tiefenbronn
Ansprechpartner: Andrea Raible-Kardinal, 
Tel. 07234 / 1419, Handy: 0162 / 5696532
E-Mail: info@krankenpflegeverein.de

Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Neuhausen
Bereitschaftsleitung: Steffen Haug Tel: 07234 9499372
leitung.neuhausen@drk-pforzheim.de
http://neuhausen.drk-pforzheim.de
Besuchen Sie uns auf Facebook: DRK Ortsverein Neuhausen
Fragen bei Kleiderspenden: Tel: 07234 7691


